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Aufgaben der Standaufsicht vor dem Schießen

 Der Schießstand weist keine erkennbaren Mängel auf

 Die Rettungswege sind frei von Gegenständen

 Die Feuerlöscheinrichtung ist auf dem Schießstand vorhanden und funktionsfähig 

 Erste-Hilfe-Material ist vorhanden und zugänglich

 Die Notrufeinrichtung ist verfügbar (Telefon, Handy)

 Die Schießstandordnung ist auf dem Schießstand sichtbar ausgehängt

 Name der Schießleitung und Aufsicht sind sichtbar ausgehängt

 Hinweisschilder wie Rauchverbot, Gehörschutz ect. sind angebracht

 Hinweisschild der zugel. Geschossklassen sind vorhanden       



Aufgaben der Standaufsicht während des Schießens

 Die Aufsicht beaufsichtigt den Schießbetrieb eigenverantwortlich

 Die geltende Sportordnung wird umgesetzt

 Die Einhaltung der Schießstanderlaubnis bzgl. Waffen- u. Munitionsbeschränkung       

wird überwacht

 Die Be- u. Entlüftungsanlage ist während des Schießbetriebs eingeschaltet (bei     

Feuerwaffen)

 Überwachung der Handhabung der einzelnen Anschläge

 Überwachung der Benutzungspflicht von Augen- u. Gehörschutz gem. SPO

 Die Aufsicht gibt Hilfestellungen bei Waffenstörungen



Nach Beendigung des Schießens

 Vor Verlassen, Überprüfung der Waffen auf Sicherheit

 Der Schießstand wird ausreichend gereinigt

 Angefallene Treibladungsrückstände werden fachgerecht entsorgt

 Das Reinigungspersonal ist sachkundig unterwiesen (Feuerwaffen)

 Das Reinigen wird dokumentiert (Reinigungsnachweis)

 Anlagen werden abgeschaltet


